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Beschwerden kosten Zeit und Geld 
 

ÖFFENTLICHES BESCHAFFUNGSWESEN   Die Gesetzgebung allein schafft keine 
Abhilfe gegen mögliche Beschwerden. Um das Beschwerderisiko gering zu halten, ist die 
Formulierung der Bewertungskriterien entscheidend. Unumgänglich sind zudem professio-
nelle Ausschreibungsunterlagen. 
 
 

Fabien Currat und Thomas Wetzel 

 

eschwerden kosten nicht 
nur Zeit und Geld, son-
dern bringen der Verga-
bebehörde oft auch Un-

gewissheit über den Projektver-
lauf. Missmut der betroffenen 
Vergabebehörde, schwierige 
Verhältnisse gegenüber dem Be-
schwerdeführer sowie dem oder 
den berücksichtigten Anbietern 
sind die Folge. Gründe für Be-
schwerden sind neben Verfah-
rensfehlern im Vergabeprozedere 
immer öfter lückenhafte und 
unklare Ausschreibungsunterla-
gen. Eine zentrale Stellung neh-
men diesbezüglich die Bewer-
tungskriterien ein. Diese müssen 
den Projektanforderungen ent-
sprechend präzise formuliert, in 
Eignungs- und Zuschlagskriterien 
getrennt und am besten relativ 
gewichtet werden. 
Oberstes Ziel einer Ausschrei-
bung ist die Durchführung eines 
Evaluationsprozesses, welcher 
gewährleistet, dass der Auftrag 
schliesslich dem Anbieter des 
wirtschaftlich günstigsten Ange-
botes vergeben werden kann. 
Damit ein solcher Zuschlag nicht 
in sachwidriger, wettbewerbsver-
zerrender Weise vorgenommen 
wird, wurden in den letzten Jah-
ren Gesetze erlassen, mit denen 
das öffentliche Beschaffungswe-
sen und die Vergabeprozesse 
normiert werden. Normiert heisst 
aber nicht unbedingt vereinfacht 
und klar, denn Lücken in der 
Gesetzgebung lassen auch heute 
noch viele Fragen offen. Spiegel 
dieser Tatsache sind zahlreiche 
Ausschreibungen, in welchen 

B 

-
Gilt auch für die Bauwirtschaft: Professionell organisierte und abgewickelte Ver
gaben mindern das Beschwerderisiko.
S. 1 

nach wie vor klare Angaben zu 
den Bewertungskriterien fehlen. 

DIE GESETZLICHEN 
GRUNDLAGEN 

Bund und Kantone sind unter 
anderem an das GATT/ WTO-
Übereinkommen gebunden, wel-
ches durch das Bundesgesetz 
über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (Boeb) und dessen 
Verordnung (VoeB) sowie die 
Interkantonale Verordnung über 
öffentliches Beschaffungswesen 
(IvöB) und deren Vergaberichtli-
nien (VRöB) umgesetzt und nä-
her ausgeführt wird. Die gesetzli-
chen Regelungen räumen den 
nicht-berücksichtigten Anbietern 
(ausser beim freihändigen Ver-
fahren) Beschwerdemöglichkei-
ten ein. 
Eine Ausschreibung dauert bis 
zum Zuschlag zwischen ein bis 
zwei Monate (Einladungsverfah-
ren) und beim öffentlichen Ver-
fahren sogar sieben bis neun Mo-

nate. Diese relativ langen Zeit-
spannen widerspiegeln die Kom-
plexität der Vergabeprozedere 
und den grossen Aufwand, der 
damit verbunden ist. Anbieter, 
die nicht berücksichtigt werden, 
oder die sich - beispielsweise 
wegen Verletzung des Gleichbe-
handlungsgebotes - benachteiligt 
fühlen, können gegen einen Ent-
scheid der Vergabebehörde Be-
schwerde einlegen. Die Be-
schwerdeinstanzen können in der 
Sache selber entscheiden oder 
diese mit verbindlichen Weisun-
gen an die Vergabebehörde zu-
rückweisen. Ein Entscheid in 
dem Sinne, dass der Zuschlag 
direkt der im Beschwerdeverfah-
ren obsiegenden Anbieterin er-
teilt wird, kommt nur in Aus-
nahmefällen in Betracht. In der 
Regel wird die Beschwerdein-
stanz einen Rückweisungsent-
scheid erlassen. 
Einer Beschwerde kann auf An-
trag hin (auch superprovisorisch, 
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also ohne Anhörung der Gegen-
partei) aufschiebende Wirkung 
erteilt werden. Die Vergabebe-
hörde darf diesfalls den (privat-
rechtlichen) Vertrag mit dem 
obsiegenden Anbieter nicht ab-
schliessen. Wird eine Beschwer-
de eingereicht, kann sich der 
Vertragsabschluss mit anderen 
Worten nochmals um einige Mo-
nate verzögern. Je nach Be-
schwerdeentscheid muss gar die 
gesamte Ausschreibung wieder-
holt und müssen weitere Monate 
Verzögerung in Kauf genommen 
werden. 
Abgesehen von den zusätzlichen 
Mehrkosten (Anwaltskosten, 
Kosten für eine Neuausschrei-
bung, Nachfolgekosten wegen 
der Verzögerung) können diese 
langen Verzögerungen für ein 
Projekt verheerende Auswirkun-
gen haben: Fehlende Einnahmen 
wegen verspäteter Betriebsauf-
nahme, Maluszahlungen, termin-
liche Verzögerungen der Nach-
folgeprojekte usw. sind als weite-
re mögliche Kostenfolgen zu 
nennen. 
DIE ZENTRALEN BEWER-

TUNGSKRITERIEN  
Immer häufiger gründen Be-
schwerden auf einer Kritik an der 
durch die Vergabestelle vorge-
nommenen Angebotsauswertung. 
Damit die Bewertung der einge-
reichten Angebote objektiv, 
nachvollziehbar, belegbar und 
quantifizierbar vorgenommen 
werden kann, muss der Festle-
gung der Bewertungskriterien 
und deren Gewichtung besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den. 
Das Gesetz schreibt vor, dass die 
Vergabebehörde im Bund die für 
die konkrete Vergabe massgebli-
chen Zuschlagskriterien in der 
Reihenfolge ihrer Bedeutung und 
unter Bekanntgabe aller sonsti-
gen Gesichtspunkte, die bei der 
Beurteilung der Angebote in 
Betracht gezogen werden, in der 
Ausschreibung bzw. in den Aus-
schreibungsunterlagen aufzufüh-
ren hat. Die Praxis leitet aus die-

ser Vorschrift zum einen den 
Grundsatz ab, dass die Wahl der 
zur Anwendung gelangenden 
Gewichtung der verschiedenen 
Zuschlagskriterien nicht in sach-
widriger oder wettbewerbsverzer-
render Weise vorgenommen 
werden darf. Unzulässig ist es 
etwa, durch Gewichtung der Zu-
schlagskriterien einen bestimm-
ten Anbieter zu begünstigen. 
Zum anderen fordert die Praxis 
aber auch, dass aus der Bekannt-
gabe der Zuschlagskriterien er-
sichtlich wird, welches Gewicht 
den einzelnen Kriterien beige-
messen wird. 
Der Grundsatz der Transparenz 
gebietet, dass die Vergabebehör-
de die relative Wichtigkeit, die 
sie jedem der Kriterien 
beizumessen gedenkt, zum Vor-
aus deutlich präzisiert und be-
kannt gibt. Dies schliesst auch 
die Bekanntgabe allfälliger Un-
terkriterien sowie der Beurtei-
lungsmatrix an die Anbieter ein, 
soweit solche Hilfsmittel im kon-
kreten Fall zur Anwendung 
kommen. Die Pflicht zur vorgän-
gigen Bekanntgabe aller für die 
Zuschlagskriterien massgebenden 
Gesichtspunkte ist formeller Na-
tur, was bedeutet, dass ein ange-
fochtener Entscheid bei Verlet-
zung dieser Pflicht auch dann 
aufzuheben ist, wenn eine Kau-
salbeziehung zwischen Verfah-
rensfehler und Zuschlagsertei-
lung fehlt. Diese für bundesrecht-
liche Vergabenverfahren entwik-
kelte Praxis kann durchaus auch 
auf kantonaler Stufe herangezo-
gen werden. 
Der Transparenz dient, die Be-
wertungskriterien in Eignungs- 
und Zuschlagskriterien zu tren-
nen und diese auch als solche in 
den Ausschreibungsunterlagen zu 
definieren, auch wenn der Unter-
schied zwischen diesen Kriterien 
(noch) nicht restlos klar ist. Eine 
Hilfestellung bietet sich, wenn 
man die Eignungskriterien «an-
bieterbezogen» und die Zu-
schlagskriterien «objektbezogen» 
versteht. 

DIE EIGNUNGSKRITERIEN 
Eignungskriterien ermöglichen 
bei diesem Verständnis der Ver-
gabebehörde den Entscheid dar-
über, ob ein Anbieter in das wei-
tere Verfahren mit einzubeziehen 
ist oder nicht. Sie geben Aus-
kunft über die finanzielle, wirt-
schaftliche und technische Lei-
stungsfähigkeit der Anbieter und 
damit letztlich darüber, ob diese 
in der Lage sind, die Zuschlags-
kriterien zu erfüllen. Hierbei 
muss es genügen, dass ein Ange-
bot die Zuschlagskriterien grund-
sätzlich zu erfüllen scheint. Kei-
nen Anspruch auf weiteren Ein-
bezug in das Verfahren haben mit 
anderen Worten nur solche An-
bieter, für die bei kriterienkon-
former Angebotsbewertung ver-
nünftigerweise angenommen 
werden muss, dass sie keine Aus-
sicht auf den Zuschlag haben. 
Am einfachsten ist es, die Eig-
nungskriterien so zu umschrei-
ben, dass die Beurteilung klar mit 
«Ja, geeignet» oder mit «Nein, 
nicht geeignet» vorgenommen 
werden kann. Ein einziges Nein 
bewirkt damit den (zwar harten, 
aber transparent nachvollziehba-
ren) Ausschluss aus dem Verga-
beprozess. Jede Abschwächung 
der Eignungskriterien, wie relati-
ve Bewertungen (der Anbieter A 
ist zu 60% geeignet, der Anbieter 
muss 80% «Eignung» erreichen, 
dass er nicht ausscheidet), die 
Gewichtung der Eignungskriteri-
en oder das Festlegen einer festen 
Anzahl von Anbietern, sind ge-
fährlich, verletzen unter Umstän-
den das Gleichbehandlungsgebot 
und bergen damit ein Beschwer-
derisiko in sich. 
Das Gesetz schreibt vor, dass das 
wirtschaftlich günstigste Angebot 
den Zuschlag erhalten soll. Sinn 
und Zweck des Vergabeverfah-
rens ist es mit anderen Worten, in 
Würdigung aller Zuschlagskrite-
rien, das beste Preis-Leistungs-
Verhältnis zu ermitteln. Dabei 
spielen ganz unterschiedliche 
Kriterien, wie Termin, Qualität, 
Preis, Wirtschaftlichkeit, Be-
triebskosten, Kundendienst, 



Artikel aus der Handelszeitung, Nummer 22, Seite 85 30. Mai 2001 

S. 3 

Zweckmässigkeit, Ästhetik, 
Umweltverträglichkeit, techni-
scher Wert usw., eine Rolle. Die 
im einzelnen Fall massgebenden 
Zuschlagskriterien sind in den 
Ausschreibungsunterlagen in der 
Reihenfolge ihrer Bedeutung 
aufzuführen. 
Folgende praktische Grundsätze 
dienen der Minimierung des An-
fechtungsrisikos: 
• Die Reihenfolge ihrer Bedeu-

tung kann am einfachsten und 
sichersten mit einer relativen 
Gewichtung der Zuschlagskri-
terien (z.B. in Prozent) darge-
stellt werden; 

• allfällige Unterkriterien sind 
auch in den Ausschreibungsun-
terlagen aufzuführen, und de-
ren Gewichtung ist anzugeben; 

• das Preis-Leistungs-Verhältnis 
sollte nicht als Zuschlagskrite-
rium verwendet werden: Die 
Ermittlung dieses Verhältnisses 
ist ja bei richtigem Verständnis 
gerade Sinn und Zweck des 
ganzen Vergabeverfahrens. 

Je nach Vergabeverfahren finden 
die Eignungskriterien und Zu-
schlagskriterien in unterschiedli-
chen Phasen Einsatz (siehe Ta-
belle oben). 

Beim selektiven Verfahren dür-
fen Eignungskriterien in der Of-
fertphase keinen Einfluss mehr 
spielen. Die Bewertung könnte 
folgendermassen geschehen: 
Erfüllungskriterien (Unterkriteri-
en): 
5 Bestmöglich: Abweichung 
vom günstigsten Angebot (Preis): 
0%. 
4 Gut: Abweichung vom gün-
stigsten Angebot: Kleiner als 2%. 
3 Befriedigend: Abweichung 
vom günstigsten Angebot: Klei-
ner als 5%. 
2 Ausreichend: Abweichung 
vom günstigsten Angebot: Klei-
ner als 10%. 

1 Unbefriedigend: Abweichung 
vom günstigsten Angebot: Grös-
ser als 10%. 
Ein Beispiel der Anwendung 
(gestützt auf die Tabelle Mögli-
che Bewertungsmatrix): Maximal 
zu erreichende Punktzahl ist 5.00. 
Der Anbieter erreicht die Note 
(Bewertung) 4 für das Unterkrite-
rium Material. Diese Note trägt 4 
x 70% x 30% = 0.84 Punkte zur 
Schlusspunktzzahl dieses Anbie-
ters bei. 
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ANWENDUNGSBEREICH DER BEWERTUNGSKRITERIEN 
 Phasen 
Verfahrensart Präqualifikation Offertphase 
Freihändiges Verfahren - Direkte Vergabe 
Einladungsverfahren - !! 
Öffentliches Verfahren   
- offenes Verfahren - !! 
- selektives Verfahren ! ! 
! Anwendungsbereich Eignungskriterien 
! Anwendungsbereich Zuschlagskriterien 

MÖGLICHE BEWERTUNGSMATRIX 

Zuschlagskriterien Gewichtung Zuschlagskri-
terien 

Unterkriterien Gewichtung Unterkriterien 

1 Preis (inkl. MwSt.) 40%  
Preis 

100%

2 Qualität 30%  
  Material 70%
  Verarbeitung 30%
3 Ästhetik 20%  
  Objekt 50%
  Einfügung in die Umgebung 50%
4 Termine 10%  
  Termine Fertigstellung 80%
  Massnahmen für Termineinhaltung 20%



 

 

Gemeinsam mit dem Kunden definieren wir die Aufgaben, 
formulieren die Ziele, suchen nach Lösungen und Controlling-
Möglichkeiten und setzen diese um. Damit stellen wir den 
angestrebten Nutzen sicher. Und dies seit 1965. 

BRANDENBERGER+RUOSCH AG ist Ihr Partner für 

• Projektmanagement 

• Bauherrenberatung 

• Unternehmensberatung 
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